
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/6/12 3Ob65/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1985

Norm

EO §65 B

EO §171

EO §172

EO §173

EO §182 Abs1

EO §187 Abs1

Rechtssatz

Der Eigentümer von Liegenschaften, auf denen zu Gunsten des jeweiligen Eigentümers der zu versteigernden

Liegenschaft Grunddienstbarkeiten einverleibt sind, zählen nicht zum Kreis der nach den §§ 171 bis 173 EO vom

Versteigerungstermin durch Zustellung eines Ediktes zu verständigenden Personen und ist daher auch nicht Partei

(Beteiligter) des Exekutionsverfahrens.
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